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beyden Beamten einen Unteraufseher für jeden Distrikt
ernennen.

In den ju weitläufigen Distrikten, und da wo es

mühsam ist, von einem Theil desselben zu dem andern
oder zum Mittelpunkt zu kommen, können sie ihrer zwe?
ernennen.

chart Acker: zesch. ;?->? Fr. — Dem Staat Zchnd.

Mehlig.
ff. Die Mühle zu Breitenloch : HauS, Scheune,

Dörr - und Waschhaus, 6 Mannw. Wiesen und 9 Iuch.
Acker : gesch. 967; Fr. — Die Mühle erfodcre wichtige
Reparationen, .und das Erdreich sey ZchndMchtig um

z/4 dem Staat und 1/4 dem Bischum Constauz.

4. Der Weyirhvf: i Haus, ; Scheune, 1 Wein-
trotte und i Kalchhaus, 70 Mannw. Wiesen, 114 Iuch.
rauhes Ackerfeld, 14 Iuch. Reben, 4 Wever und 14

Iuch. Waldung im Bevgholz; gesch 1968; Fr. —
Dem Staat ZchndMchtig, ausgenommen von 7 Iuch.
der >/4le nach Constanz, die Scheunen sind bausaUig,

und die Kösten der Rcbkultur höher als der Ertrag.
5. Die Brunstok Schupis in Niederbühren: 2 Mnw.

Wiesen, 7 Iuch. Acker und - 1/2 Iuch. Waldung: gesch.

95 2 Fr. — ZchndMchtig dem Staat, und in einzelnen

Stücken vertheilt.
6. Die Vorster Schuppis, 1/2 Mannw. Wiesen und

r z Iuch. Acker: gesch. 691 Fr. — Gleich ZchndMchtig.

7. Schloßhof in Oberbcuren: 6 Mannw. Wiesewund

s Iuch. Acker : gesch. 9 M Fr. Ebenfalls ZchndMchtig.
8. Zuckerried: ein altes Häusgen und ein altes

Scheuerli, 2 Mannw. Wiesen : gesch. 4Z6 Fr. — Die
Gebäude sind in sehr schlechtem Zustand.

9. In Riederbennen 1/2 Iuch. im Kurzenberg und

Wetcenholz: gesch. 4°° Fr.

(Die Forts, folgt.)

Finanzministerium-
Anleitung in Betreff des Beschlusses vom iO.

Hornung 1801 über die Grundsteuer.

Anleitung fürdie Sch ätz un gs-O b er-
A u f fe h e r.

§. l. Nachdem die SchätzungS. Oberauffeher die

Gesetze, den Beschluß, und die gegenwärtige Anleitung
über die Grundsteuer, so wie die von den Munizipalitä-
ten nach Inhalt des zten Artikels des Beschlusses vom

10. Hornung zu verfertigenden Tabellen werden erhalten

haben sollen sie dieselben durch die Obcreinnehmer, und

diese durch die Distriktseinnehmcr, jeder Munizipalität
ihres Cantons übermachen, damit sie sogleich zu den mit
der Gülerschätzniig verbundeneu Verrichtungen schreiten.

§. 2. Die Oberaufseher werden sich sogleich zu der

Verwaltungskammer begeben, und diese werden nach

Herbeyrufung des Obereinnchiners zugleich mit diesen

Diese Unteraufsthcr sollen thätige, hinreichend mit
den Ortsumständen bekannte und sachkundige Bürger
von erprobter Rcchtschassenheil seyn.

Die Verwaltungskammcrn werden den Oberaufsehern
auch das Verzeichmß d-r in den verschiedenen Gemeinden '
des Cantons gelegenen Naiionalgüter zustellen, damit
sie in die Gememdekadaster eingeschrieben, und wie die
Liegenschaften der Bürger geschäzt werden. Er wird die
Abtheilungen dieses Verzeichnisses den betreffenden Un»
lerauf,ehern, zu Handen der gehörigen Munizipalitäten
übergeben.

§. z. Sogleich nach der Ernennung dieser Unterauf»
scher wird sie der Oberaufseher in den Cantonshauptort
ruffen, und nachdem er ihnen die Gesetze, den Beschluß
und die gegenwärtige Anleitung über die Grundsteuer
übergeben wird er sie in allein demjenigen, was der Be»
schluß vom 10. Hornung und die gegenwärtige Anleitung
sowohl ihnen selbst als den Munizipalitäten in Betreff
der Grundsteuerkadaster auferlegt, unterrichten.

§. 4. Sie werden sich durch eine thätige Correstion-
den; und durch persönliche Verfügung an Ort und
Stelle, über die Art und Genauigkeit, mit welcher die
verschiedenen Beamten und andere Angestellte ihre Wich-
ten erfüllen, erkundigen, tmd dem Unteraufseher in den
außerordentlichen vorkommenden Fällen, auch nach Be-
ralhmig mit der Verwaltungskammer und dem Ober»
cimiehmer über schwere Fälle, die nöthigen Weisungen
geben.

§. 5. Sie werden jede zwey Wochen einen Auszug
aus den von den Unteraufsehcrn erhaltenen Berichten ver»

fertigen, und dem Fiuanzmmister durch die Hände der
Verwaltungskammer übermachen.

§. 6. Wenn die Besetzimg einer erledigten Stelle bey

Verfertigung des Kadasters und den Schatzungsgeschäf.
ten nöthig wäre, so werden sie auf der Stelle dafür
sorgen.

§. 7. Sie werden in den Art. 19. und 20. des Be»
schlusses angeführten Fällen die Geschwornen entweder
selbst begleiten, oder sie durch die Unlcraufscher begleite«
lassen, um ihnen in ihren Verrichtungen beyzustche«.

(Die Fortsetzung folgt.)
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